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Geheime Wählbarkeitsprüfung des Oberbürgermeisters? 
Verteiler                                                                                                                                         Tag 
 

Der Oberbürgermeister 16.02.2021 

 
Sehr geehrter Oberbürgermeister Dr. Trümper, 
 
Mit Bedauern nehmen wir Ihre Entscheidung zum vorzeitigen Ende Ihrer Amtszeit als 
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Magdeburg zur Kenntnis. In Ihrer persönlichen 
Erklärung dazu in der Stadtratssitzung am 07.12.2020 gaben Sie dafür mehrere Gründe an. 
Unter Anderem führten Sie aus, dass im Dezernat 1 Umwelt, Personal und Allgemeine 
Verwaltung des Beigeordneten Platz (SPD) ohne Ihr Wissen ein Verwaltungsvorgang zur 
Prüfung Ihrer Wählbarkeit zur kommenden Oberbürgermeisterwahl initiiert wurde. Außerdem 
seien im Zuge dieser Wählbarkeitsprüfung Akten an das Innenministerium und das 
Landesverwaltungsamt zur Stellungnahme geschickt worden. 
 
Ich frage Sie daher: 
 

1. Wer initiierte diesen Verwaltungsvorgang?  
 

2. Wann wurde dieser Verwaltungsvorgang initiiert? 
 

3. Wer führte diesen Verwaltungsvorgang aus? 
 

4. Welcher Anlass bestand diesen Verwaltungsvorgang zu initiieren? 
 

5. Was beinhaltet dieser Verwaltungs- bzw. Prüfvorgang genau? Bitte ausführlich den 
Inhalt beschreiben oder die betreffenden Akten als Anlage beifügen. 
 

6. Wieso wurden Innenministerium und Landesverwaltungsamt an diesem Vorgang 
beteiligt? Wann wurden die entsprechenden Akten an diese gesandt? 
 

7. Welche Stellungnahmen gaben Innenministerium und Landesverwaltung zu diesem 
Vorgang ab? Wann wurden die Stellungnahmen abgegeben? 
 

8. Welches Ergebnis hatte der Verwaltungs- bzw. Prüfvorgang? Wann stand dieses 
Ergebnis fest? Wann und wie wurde es veröffentlicht oder dem Stadtrat mitgeteilt? 
 

9. Wann und wie haben Sie, Herr Dr. Trümper, von diesem Verwaltungsvorgang erfahren? 
 

10. Ist das Vorgehen des Dezernates 1 in diesem Fall nachvollziehbar und rechtlich 
gedeckt? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Verwaltung? 
 

11. Sehen Sie durch das Vorgehen des Dezernates 1 in diesem Fall das höchste Amt der 
Stadt Magdeburg, des demokratisch gewählten Oberbürgermeisters, beschädigt oder 
untergraben? 
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Zu den gestellten Fragen nehme ich wie folgt Stellung: 
 
Zu Frage 1 
 
Aus den mir vorliegenden Akten geht hervor, dass die Fachbereichsleiterin 01 im Auftrage im 
Juni 2018 den Vorgang initiiert hat. Mehrere Mitarbeiter des Fachbereiches 01 und des 
Rechtsamtes wurden danach involviert. Vom Juni 2018 bis April 2020 war ich über diesen 
Vorgang nicht informiert.  
 
 
Zu Frage 2 
 
Am 11.06.2018 
 
 
Zu Frage 3 
 
Fachbereich 01 und Amt 30 
 
 
Zu Frage 4 
 
Nach der Aktenlage, die mir vorliegt, ein Auftrag an FB 01 ein Szenario für eine 
Verwaltungsstruktur nach Ende der laufenden Wahlperiode von Dr. Trümper aufzustellen. 
 
Zu Frage 5 
 
Es geht um die Frage, ob Oberbürgermeister Dr. Trümper nach Ablauf der Wahlperiode noch 
einmal wählbar ist.  
 
Zu Frage 6 
 
Es wurde im November 2018 eine Anfrage an das Landesverwaltungsamt gestellt. Diese wurde 
im Dezember 2018 beantwortet. Die Antwort lautet: „Der Oberbürgermeister Dr. Trümper kann 
sich erneut zur Wahl stellen.“  
 
Zu Frage 7 
 
Im April 2020 wurde die gleiche Anfrage nochmals an das Landesverwaltungsamt und das 
Innenministerium parallel gestellt. Dies geschah am 2. April. Am 20. April kam die 
gleichlautende Antwort vom Landesverwaltungsamt. 
 
Zu Frage 8 und 9 
 
Ich wurde am 24. April 2020 per Mail vom Beigeordneten I über die Antwort vom 20. April 
informiert.  
 
 
 
Dr. Trümper 
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